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Grundlagenvoraussetzungen 
Systemnach- / Einzelbauteilnachweis nach SIA 380/1  

 
Grundsätze und Form:  
 Die Energetischen-Nachweise werden in schweizerischer Amtssprache  

des betreffenden Kantons eingereicht.  
 Die Energetischen-Nachweise sind gebunden und nummeriert einzureichen.  

• Im Begleitbrief an die kantonale Prüfstelle ist die  
genaue Seitenzahl des Energetischen Nachweises vermerkt.  

 Die Energetischen-Nachweise und alle Nachträge sind nur in Papierform ein- und nachzureichen.  
 Die Energetischen-Nachweise sind nach SIA 380/1 gerechnet. 
 Die Energetischen-Nachweise, die von diesen Grundsätzen abweichen, werden zurückgewiesen.  

 
 

-Systemnachweis- 
verbindliche Gliederungen des Energetischen-Nachweises  

 
1. Übersichtsblatt mit Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlangaben (eine Seite) 

 
2. Kurzzusammenfassung zum Systemnachweis mit wichtigsten Kenngrössen  

a.  Heizwärmbedarf  
b. Fensterflächen  
c. Energiebezugsfläche  
d. Thermische Gebäudehüllfläche  
e. Gebäudehüllzahl   
f. Raumtemperatur   (eine Seite)    

 
3. berechneter Systemnachweis SIA 380/1 "das Kernstück"   (umfangreich an Seiten) 

 
4. Fenstertool von EnFK (Konferenz Kantonaler Energiefachstellen) (mehrere Seiten) 

 
5. Datenblätter Rahmen, Glas, Glasabstandhalter, Fenster  (mehrere Seiten) 

 
6. Wärmebrückennachweise      (mehrere Seiten) 

 
7. separater Flächenauszug (verständlich und übersichtlich)  (mehrere Seiten) 

 
8. vollständig und korrekte Plangrundlagen nach SIA 400  

(nachvollziehbar, verständlich, eindeutig und "vermutungsfrei")  (mehrere Seiten) 
 

9. vollständig und korrekt ausgefüllte EN-Formulare im Anhang (mehrere Seiten) 
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Grundlagenvoraussetzungen  
Systemnachweis / Einzelbauteilnachweis    nach SIA 380/1  

 
Grundsätze und Form:  
 Die Energetischen-Nachweise werden in schweizerischer Amtssprache  

des betreffenden Kantons eingereicht.  
 Die Energetischen-Nachweise sind gebunden und nummeriert einzureichen.  

• Im Begleitbrief an die kantonale Prüfstelle ist die  
genaue Seitenzahl des Energetischen Nachweises vermerkt.  

 Die Energetischen-Nachweise und alle Nachträge sind nur in Papierform ein- und nachzureichen.  
 Die Energetischen-Nachweise sind nach SIA 380/1 gerechnet. 
 Die Energetischen-Nachweise, die von diesen Grundsätzen abweichen, werden zurückgewiesen.  

 
 
 

-Einzelbauteilnachweis- 
verbindliche Gliederungen des Energetischen-Nachweises  
 
1. Übersichtsblatt mit Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlangaben (eine Seite) 

 
2. berechneter Einzelbauteilnachweis SIA 380/1 "das Kernstück" (mehrere Seiten) 

 
3. Fenstertool von EnFK (Konferenz Kantonaler Energiefachstellen)  

falls Fenster vorhanden       (mehrere Seiten) 
 

4. Datenblätter Rahmen, Glas, Glasabstandhalter, Fenster  (mehrere Seiten) 
 

5. Wärmebrückennachweise      (mehrere Seiten) 
 

6. Vollständig und korrekte Plangrundlagen nach SIA 400  
(nachvollziehbar, verständlich, eindeutig und "vermutungsfrei")  (mehrere Seiten) 
 

7. vollständig und korrekt ausgefüllte EN-Formulare im Anhang (mehrere Seiten) 
 
 
 
 
 
 
 


